
  
 

Tagesordnung der 32. Sitzung des Kreistages 

Mittwoch, 19.06.2019, 18:00 Uhr 

im Großen Sitzungssaal im Kreishaus Heinsberg 

 

Öffentlicher Teil 

 1.  Ausschussergänzungswahl 

  

 2.  Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Sozialgericht Aachen 

  

 3.  Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2017 

  

 4.  Unterbringung der Musikschule des Kreises Heinsberg in Erkelenz 

  

 5.  Verleihung eines Kreisheimat-Preises 

  

 6.  Änderung der Entgeltordnung der Volkshochschule 

  

 7.  Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 

NRW) 

  

 8.  Änderung der Maßnahmenliste zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-

gesetzes im Bereich der Kreisstraßen 

  

 9.  Örtliche Planung 2019 - 2022 -Verbindliche Bedarfsplanung des Kreises Heinsberg- 

gemäß § 7 Abs. 6 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (3. Aktualisierung 

der verbindlichen Planung) 

  

 10.  Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Zuständig- 

keitsbereich des Kreisjugendamtes Heinsberg (Elternbeitragssatzung) vom 17.11.2016 

  

 11.  Breitbandausbau im Kreis Heinsberg - Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 

zwischen dem Kreis Heinsberg und den kreisangehörigen Kommunen zur gebündelten 

Durchführung des geförderten kreisweiten Breitbandausbaus 

  

 12.  Antrag der Fraktion Freie Wähler gem. § 5 GeschO betr. Initiative 

"Behindertenbeauftragter für den Kreis Heinsberg" 

  

 13.  Antrag der Fraktion Freie Wähler gem. § 5 GeschO betr. "Mögliche Schaffung von 

Ordnungspartnerschaften" 

  

 14.  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gem. § 5 GeschO betr. "Klimaschutz ernst 

nehmen" 

  

 15.  Resolution der Fraktion Die Linke gem. § 5 GeschO betr. "Aberkennung der 

Gemeinnützigkeit der VVN-BdA" 

  



 16.  Bericht der Verwaltung 

  

 17.  Anfragen 

  

Nichtöffentlicher Teil 

 18.  Einstellung einer VHS-Leiterin/eines VHS-Leiters 

  

 19.  Vergabe eines Auftrages für die Beförderung der Schüler/innen der Jakob-Muth-Schule 

des Kreises Heinsberg, Hauptstandort Gangelt 

  

 20.  Verkauf von EWV-Anteilen an der Windpark Eschweiler Beteiligungs GmbH an die 

Green GmbH 

  

 21.  Beteiligung der NEW Kommunalholding GmbH an der NEW AG  

hier:  Beteiligung der GWG Grevenbroich GmbH an der GWG Kommunal GmbH 

  

 22.  Änderung der Honorarordnung der Volkshochschule 

  

 23.  Absicherungsverträge für die Kitas DRK Birgden, Vianobis-Schloss Dilborn Gangelt, 

Lebenshilfe Haaren 

  

 24.  Bericht der Verwaltung 

  

 25.  Anfragen 

  
 



Sitzung des Kreistages am 19.06.2019 

Übersicht über die Abstimmungsergebnisse des Kreisausschusses 
 

Öffentlicher Teil 

 

TOP 1:  Ausschussergänzungswahl 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:          einstimmig beschlossen 

 

TOP 3: Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2017 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:               einstimmig beschlossen 

 

TOP 4: Unterbringung der Musikschule des Kreises Heinsberg in Erkelenz 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss zu 1.:         einstimmig beschlossen 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss zu 2.1.:       mehrheitlich beschlossen 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss zu 2.2.:          mehrheitlich abgelehnt 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss zu 2.3.:          mehrheitlich abgelehnt 
 

TOP 5: Verleihung eines Kreisheimat-Preises 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:          einstimmig beschlossen 

 

TOP 6: Änderung der Entgeltordnung der Volkshochschule 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:          einstimmig beschlossen 

 

TOP 7: Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Kommunalhaushaltsverordnung 

(KomHVO NRW) 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:          einstimmig beschlossen 

 

TOP 8: Änderung der Maßnahmenliste zur Umsetzung des Kommunal-

investitionsförderungsgesetzes im Bereich der Kreisstraßen 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:          einstimmig beschlossen 

 

TOP 9: Örtliche Planung 2019 - 2022 -Verbindliche Bedarfsplanung des Kreises 

Heinsberg- gemäß § 7 Abs. 6 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-

Westfalen (3. Aktualisierung der verbindlichen Planung) 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:               einstimmig beschlossen 

 

TOP 10: Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 

und in Tagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes 

Heinsberg (Elternbeitragssatzung) vom 17.11.2016 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                einstimmig beschlossen 

 

TOP 11: Breitbandausbau im Kreis Heinsberg - Abschluss einer 

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Heinsberg und den 

kreisangehörigen Kommunen zur gebündelten Durchführung des 

geförderten kreisweiten Breitbandausbaus 

Abstimmungsergebnis im Kreisausschuss:                einstimmig beschlossen 

 

     





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0096/2019 

 

Ausschussergänzungswahl 

 

Beratungsfolge: 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Nach § 35 Abs. 3 Satz 7 Kreisordnung NRW wählen die Kreistagsmitglieder im Fall des vor-

zeitigen Ausscheidens eines Ausschussmitglieds auf Vorschlag der Fraktion oder Gruppe, der 

das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger. 

 

Mit Schreiben vom 08.04.2019 hat die Lebenshilfe Heinsberg e.V. mitgeteilt, dass Herr Agi 

Palm als beratendes stellvertretendes Mitglied aus dem Ausschuss für Gesundheit und Sozia-

les ausscheidet. Als neues beratendes stellvertretendes Mitglied für die Lebenshilfe Heinsberg 

e.V. wird Herr Klaus Brandhofe vorgeschlagen. 

 

Darüber hinaus hat die CDU-Fraktion mit Schreiben vom 07.05.2019 mitgeteilt, dass Herr 

Sascha Ohlenforst als ordentliches Mitglied im Schulausschuss ausscheidet. Als neues orden-

tliches Mitglied im Schulausschuss schlägt die CDU-Fraktion den neuen sachkundigen Bür-

ger Herrn Stefan Turnsek vor.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Den vorstehenden Ausschussbesetzungen wird zugestimmt.  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0097/2019 

 

Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Sozialgericht Aachen 

 

Beratungsfolge: 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: nein 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Die Amtszeit der derzeit tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beim Sozialgericht 

Aachen endet mit Ablauf des 31.12.2019. Bei der Wahl der ehrenamtlichen Richter/innen für 

die kommende fünfjährige Wahlperiode (2020-2024) wirken die Kreise und kreisfreien Städte 

in der Weise mit, dass sie eine Vorschlagsliste aufstellen. Vom Kreis Heinsberg sind 12 Per-

sonen in die Vorschlagsliste aufzunehmen. Hierbei sollen Frauen angemessen berücksichtigt 

werden. Die Liste soll dem Sozialgericht bis zum 10.07.2019 vorgelegt werden. 

 

Personen, die zum/zur ehrenamtlichen Richter/in gewählt werden, müssen Deutsche sein und 

das 25. Lebensjahr vollendet haben (§ 16 Sozialgerichtsgesetz - SGG). In die Vorschlagsliste 

sind Personen nicht  aufzunehmen, bei denen sich persönliche und berufliche Ausschließungs- 

und Ablehnungsgründe ergeben (§§ 17 und 18 SGG sowie § 22 Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO).Nach der entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 22 Nr. 3 VwGO können zu 

ehrenamtlichen Richter/innen nicht berufen werden: Beamte und Angestellte im öffentlichen 

Dienst, soweit sie nicht ehrenamtlich tätig sind. Zum öffentlichen Dienst zählt auch die Tätig-

keit bei Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts (z.B. Sparkassen, Innungskran-

kenkasse, Ärztekammer, Landschaftsverband). Gleiches gilt für leitende Angestellte von Ge-

sellschaften, die sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befinden und Angestellte von Rats- 

bzw. Kreistagsfraktionen. Dagegen fallen Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher Religionsgemein-

schaften (z.B. Kindergarten, Bibliothek, Schule) nicht unter die Regelung des § 22 Nr. 3 

VwGO. Beamte und Angestellte sind jedoch wählbar, wenn sie in den Ruhestand eintreten 

oder sie lediglich als Ehrenbeamte tätig sind. Im öffentlichen Dienst beschäftigte Arbeiter 

können dagegen auch während der aktiven Beschäftigungszeit zu ehrenamtlichen Rich-

ter/innen berufen werden. 

Personen, die eine prozessvertretende Tätigkeit vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit 

ausüben oder am 01.01.2020 ehrenamtliche/r Richter/in bei einem anderen Sozialgericht, 

beim Landes- oder Bundessozialgericht sind, dürfen nicht vorgeschlagen werden. 

 

Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von mindestens zwei Drittel der 

gesetzlichen Mitgliederzahl des Kreistages erforderlich. 

 

Ein besonderes Wahlverfahren – wie bspw. bei Ausschussbesetzungen – ist nicht vorge-

schrieben. Bei hilfsweiser Anwendung des Höchstzahlverfahrens nach d`Hondt ergäbe sich 

entsprechend der Sitzverteilung im Kreistag folgende Verteilung für die Vorschlagsliste: 

CDU 4, SPD 3, Bündnis 90/Die Grünen 2, FDP 1, Die Linke 1, FW 1, AfD 1. 
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Mit Schreiben vom 17.05.2019 wurden die Fraktionen gebeten, entsprechend der o.g. Vertei-

lung Vorschläge einzureichen.  

 

Die CDU hat zugunsten der FW auf die Benennung eines Kandidaten verzichtet, sodass die 

FW zwei Vorschläge eingereicht hat.  

 

Folgende Vorschläge sind bisher eingegangen: 

 

Fraktion Name Ort 
CDU Reichling, Daniel Hückelhoven 
CDU Dr. Kehren, Hanno Hückelhoven 
Bündnis 90/Die Grünen Tillmanns, Sofia Geilenkirchen 
Bündnis 90/Die Grünen Schwinkendorf, Jutta Wassenberg 
Freie Wähler Wolter, Heinz-Jürgen Hückelhoven 
Freie Wähler Schmitz, Daniel Heinsberg 
Die Linke Wiehagen, Ullrich Wegberg 
FDP Speuser, Karl-Heinz Geilenkirchen 

  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Den Vorschlägen zur Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für das Sozialgericht 

Aachen wird zugestimmt.   

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0094/2019 

 

Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg zum 31.12.2017 

 

Beratungsfolge: 

13.05.2019 Rechnungsprüfungsausschuss 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: Ja 

 

Leitbildrelevanz: Nein 

 

Inklusionsrelevanz: Nein 

 

 

Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) i.V.m. § 116 der Gemeindeordnung 

NRW (GO NRW) hat der Kreis Heinsberg in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 

31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung aufzustellen. Der Gesamtabschluss hat folgende Bestandteile: 
 
- Gesamtbilanz, 

- Gesamtergebnisrechnung und 

- Gesamtanhang. 
 
Der Gesamtabschluss ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Dem Gesamtanhang ist 

gemäß § 51 Abs. 3 der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bzw. § 52 Abs. 

3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) eine Kapitalflussrechnung 

beizufügen. Zudem ist dem Gesamtabschluss gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ein Beteili-

gungsbericht beizufügen. 
 
Der nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften von Kreiskämmerer Schmitz aufgestellte 

Entwurf des Gesamtabschlusses 2017 wurde von Landrat Pusch ohne Abweichungen bestä-

tigt.  
 
Gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 116 Abs. 1 GO NRW ist der Entwurf des 

Gesamtabschlusses dem Kreistag zuzuleiten. Bevor eine Beschlussfassung über die Bestäti-

gung des Gesamtabschlusses 2017 im Kreistag erfolgen kann, ist dieser gemäß § 116 Abs. 6 

GO NRW vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. 
 
Den mit Datum vom 15.03.2019 aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Ge-

samtabschlusses einschließlich Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und Gesamtanhang 

und -lagebericht sowie Beteiligungsbericht hat der Kreistag in der Sitzung am 09.04.2019 zur 

Kenntnis genommen und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. 
 
Gemäß § 116 Abs. 6 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Gesamtabschluss, 

hierbei bedient er sich nach § 101 Abs. 8 GO NRW der örtlichen Rechnungsprüfung. Mit Zu-

stimmung des Rechnungsprüfungsausschusses hat das Rechnungsprüfungsamt die HS-Regio 

Wirtschaftsprüfung GmbH, Heinsberg, mit der Prüfung des Gesamtabschlusses beauftragt. 
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Der Gesamtabschluss war dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Kreises 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Ge-

samtlageberichtes erstreckte sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergän-

zenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 

 

Die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH hat mit diesen Maßgaben die Prüfung des Gesamt-

abschlusses durchgeführt und über die Prüfung einen Bericht erstellt. Der Prüfungsbericht 

schließt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in der Sitzung am 13.05.2019 den uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk vom 29.04.2019 der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH nach § 101 

Abs. 8 GO zu seinem eigenen Bestätigungsvermerk übernommen.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1.) Der  Kreistag  des  Kreises Heinsberg bestätigt gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i. V .m.  

§ 116 Abs. 1 GO NRW den geprüften Gesamtabschluss des Kreises Heinsberg zum 

31.12.2017 mit der Bilanzsumme von 436.297.751,05 €. 

 

2.) Die Kreistagsmitglieder erteilen gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 116 Abs. 1 

und § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW dem Landrat für den Gesamtabschluss des Kreises 

Heinsberg zum 31.12.2017 vorbehaltlos Entlastung. 

   

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0003/2019/1 

 

Unterbringung der Musikschule des Kreises Heinsberg in Erkelenz 

 

Beratungsfolge: 

14.05.2019 Ausschuss für Kultur, Partnerschaft und Tourismus 

14.05.2019 Bauausschuss 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ca. 100.000 €, Mehrbelastung p.a. 

 

Leitbildrelevanz: 09. 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Die Stadt Erkelenz überlässt dem Kreis Heinsberg kostenlos seit dem Jahr 2004 das Gebäude 

Schulring 38 mit der dazugehörigen Garage und der Gartenanlage zur Nutzung für Zwecke 

der Musikschule des Kreises. Die Räumlichkeiten des Gebäudes (ca. 170 qm ohne Keller) 

werden wie folgt genutzt: im Kellergeschoss ein Unterrichtsraum, Abstellräume, im Erdge-

schoss zwei Unterrichtsräume, Küche und im Obergeschoss Geschäftsstelle sowie zwei weite-

re Unterrichtsräume. 

 

Insgesamt stellt sich die Raumsituation als sehr beengt und nicht mehr zeitgemäß dar. Zwi-

schen dem Schulträger, der Stadt Erkelenz und der Leiterin der Musikschule des Kreises be-

steht Einvernehmen, die räumliche Situation zu verändern. Mit dem Ziel, den Raumbedürfnis-

sen der Musikschule adäquat und zukunftsorientiert Rechnung zu tragen, haben die Verwal-

tungsspitzen des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz mehrere Gespräche über diese 

Thematik geführt. Vonseiten der Stadt Erkelenz wurde im Rahmen der Gespräche ein sich im 

Privatbesitz befindendes Gebäude im Zentrum der Stadt Erkelenz (Aachener Straße 49) zum 

Kauf angeboten, in dem bis zum Jahre 1986 das Amtsgericht untergebracht war und das zu-

letzt als Altenheim (bis 2018) diente. Die Stadt Erkelenz würde es aus inhaltlicher und städte-

baulicher Sicht begrüßen, wenn dieses Gebäude zukünftig durch die Musikschule des Kreises 

Heinsberg genutzt würde. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Erkelenz erklärt, dass sie 

sich bei einer Realisierung zusätzlich zu den umlagefähigen Kosten mit einem Zuschuss in 

Höhe von ca. 20.000,00 € pro Jahr an den Betriebskosten vorbehaltlich der Zustimmung der 

Gremien der Stadt Erkelenz beteiligen werde.  

 

Die Lage des in Rede stehenden Gebäudes an der Aachener Straße ist nach Auffassung des 

Schulträgers für die Belange der Musikschule (Erreichbarkeit, Parkplatzsituation, Zentralität) 

ideal. Das Architekturbüro Viethen, Erkelenz, wurde gebeten, auf der Basis eines von der 

Musikschulleiterin in Abstimmung mit der Verwaltung erstellten Raumplanes die bauliche 

Realisierbarkeit für die Belange der Musikschule zu prüfen und einen entsprechenden Vor-

entwurf einschließlich Kostenschätzung zu erstellen.  

 

Auf einer Nutzfläche von rund 850 m² sieht der Architektenentwurf Räumlichkeiten für die 
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Geschäftsstelle, eine ausreichende Zahl an Unterrichtsräumen zum Teil mit Sonderausstattung 

wie ein Raum für Elementarunterricht, ein Raum für Aufführungen, Orchesterproben und 

Vorspiele, Lehrerzimmer bzw. Besprechungsraum, Instrumentenlager, Bibliothek, Küche, 

Aufenthaltsraum für Schüler/innen und Eltern sowie „Übezellen“ vor. Des Weiteren ist der 

Rückbau der vorhandenen Garage für die Errichtung eines Schlagzeugraumes vorgesehen. 

Die barrierefreie Erschließung des Gebäudes wird über einen hofseitigen Nebeneingang mit 

Aufzugsanlage realisiert.  

 

Die Kostenschätzung des Architekturbüros Viethen liegt insgesamt für den Kauf, Umbau und 

Sanierung des „alten Amtsgerichts“ bei 2.307.849,20 € brutto. Hiervon entfallen auf den 

Grunderwerb zzgl. 12 % Nebenkosten insgesamt 784.000,00 €, auf Umbau und Sanierung 

1.523.849,20 €. Die Kostenschätzung basiert neben dem Architektenentwurf auf gutachterli-

chen Stellungnahmen insbesondere zum Schallschutz, zur Statik und Brandschutz. Des Weite-

ren wurden die wesentlichen denkmalschutzrechtlichen Fragen mit der unteren Denkmalbe-

hörde geklärt. Nach Abschluss dieser Vorprüfungen ist das Gebäude für eine Nutzung als 

Musikschule geeignet. 

 

Da der Grunderwerb des Gebäudes bereits auf dem Markt angeboten wurde, hat die Verwal-

tung in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden einen notariellen Kaufvertrag unter Vor-

behalt der Genehmigung des Kreistages geschlossen. Die Genehmigungsfrist läuft zum 

01.07.2019 ab. Mit der Entscheidung über eine Verlagerung der Musikschule in das Gebäude 

an der Aachener Str. 49 in den Varianten 2.1 oder 2.2 des Beschlussvorschlags wäre zugleich 

die Genehmigung des Kaufvertrags verbunden. 

 

Als Alternative wäre die Errichtung eines Neubaus auf einem noch zu erwerbenden innerstäd-

tischen Grundstücks mit einer vergleichbaren Nutzfläche denkbar. Hierfür würde laut Kosten-

berechnung des Architekturbüros Viethen mit Gesamtkosten in Höhe von 2.527.920,00 € 

brutto zu rechnen sein. Eine entsprechende Vergleichsberechnung der Verwaltung unter Be-

rücksichtigung der zukünftigen Betriebskosten und Instandhaltungsaufwendungen  ist als An-

lage beigefügt.  

 

Eine kurzfristig eingegangene Interessenbekundung für einen alternativen Standort hat die 

Stadt Hückelhoven zwischenzeitlich zurückgezogen. Das Schreiben ist als Anlage beigefügt. 

 

Seitens des Kreiskämmerers wurde eine erste Kalkulation bezüglich der Mehrbelastung bei 

der differenzierten Kreisumlage auf der Basis einer Gesamtkostenschätzung von 2.307.849 € 

erstellt. Hiernach ergäbe sich eine Mehrbelastung in Höhe von jährlich ca. 100.000 €. Nach 

derzeitiger Kostenverteilung, die abhängig von den Schülerzahlen ist, sind alle Städte und 

Gemeinden des Kreises an der „differenzierten Kreisumlage“ für die Musikschule beteiligt. 

Hauptkostenträger ist die Stadt Erkelenz mit 43,8 %. Die Städte Hückelhoven, Wegberg  und 

Übach-Palenberg tragen 22,6 %, 12,0 % und 10,0 %. Die prozentualen Beteiligungen der üb-

rigen Städte und Gemeinden liegen darunter.   

 

Die Musikschulleiterin würde zusätzlich die Errichtung eines Musiksaals mit rund 180 Sitz-

plätzen begrüßen. Das Architekturbüro Viethen wurde gebeten, die Planung eines solchen 

Saals auf dem vorhandenen Grundstück zu integrieren. Die Kostenschätzung sieht für die 

Neuerrichtung des Musiksaals Baukosten in Höhe von 776.000,00 € brutto vor. Ein Musiksaal 

mit 180 Sitzplätzen entspricht einem Saal mit 360 Stehplätzen. Nach Auffassung des Amtes 

für Gebäudewirtschaft unterliegt ein Bauvorhaben in einer solchen Größenordnung den stren-

geren Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) und würde zwangs-

läufig auch zu erhöhten Baukosten führen. Architekt Viethen wurde gebeten, diesbezüglich 
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Kontakt zur Bauaufsicht der Stadt Erkelenz aufzunehmen.  

 

Wegen der Lage des Gebäudes an der Aachener Straße in unmittelbarer Nähe zum Berufskol-

leg Erkelenz könnten ggf. darüber hinaus Synergien erzielt werden (z. B. gemeinsame Raum-

nutzung). Außerdem ist angedacht, der Volkshochschule zu Unterrichtszwecken Räume ins-

besondere am Vormittag zur Verfügung zu stellen. Dadurch könnten ggf. derzeit für die 

Volkshochschule angemietete Unterrichtsräume im Bereich der Stadt Erkelenz aufgegeben 

werden. 

 

Die Unterrichtsräume der Kreismusikschule in der Hauptschule Erkelenz, im Cornelius-

Burgh-Gymnasium sowie im Berufskolleg, Nebengebäude, Schulring 40, Erkelenz, würden 

nach einem Umzug von der Musikschule nicht mehr genutzt werden. Wegen der Kooperation 

im Projekt JeKits würde weiter Unterricht in der Luise-Hensel-Schule in Erkelenz stattfinden, 

ebenso in der Leonhardskapelle wegen der Nutzung des Flügels.  

 

Der dezentrale Unterricht der Kreismusikschule in den Städten Hückelhoven, Übach-

Palenberg, Wassenberg und Wegberg bleibt im gewohnten Umfang erhalten und bliebe durch 

den vorgeschlagenen Umzug vollständig unberührt. 

 

In der sich anschließenden, ausführlichen Diskussion in der Sitzung des Kreisausschusses 

werden Argumente für und gegen die jeweiligen Alternativen vorgetragen. Landrat Pusch 

betont, dass aufgrund der erfolgten Begutachtung eine solide Entscheidungsgrundlage vor-

handen ist. Er erläutert ebenfalls die Finanzierung über die differenzierte Kreisumlage.  

 

Im Ergebnis wird in der Beratung das Einvernehmen zu Punkt 1 des Beschlussvorschlages 

deutlich. Hinsichtlich des Punktes 2.1. besteht Einvernehmen, den Beschlussvorschlag durch 

das Wort „vorerst“ zu ergänzen. Es sind jedoch noch offene Fragen zu klären, insbesondere 

ob es Zuschüsse zu dem Bauvorhaben gibt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1.  Die Verwaltung wird beauftragt, für die Musikschule des Kreises Heinsberg in Erkelenz 

neue Räumlichkeiten zu schaffen. 

 

Zur Realisierung dieses Vorhabens bieten sich gemäß den o. a. Erläuterungen folgende Alter-

nativen an: 

 

2.1 Die Verwaltung wird beauftragt, den Sitz der Musikschule des Kreises Heinsberg vom 

Schulring 38 in das Gebäude Aachener Straße 49 zu verlagern und hierfür die räumlichen 

Voraussetzungen wie dargestellt – vorerst ohne Neubau eines Musiksaals - zu schaffen. 

 

2.2 Die Verwaltung wird beauftragt, den Sitz der Musikschule des Kreises Heinsberg vom 

Schulring 38 in das Gebäude Aachener Straße 49 zu verlagern und hierfür die räumlichen 

Voraussetzungen wie dargestellt - mit Neubau eines Musiksaals - zu schaffen. 

 

2.3 Die Verwaltung wird beauftragt, für die Musikschule des Kreises Heinsberg einen Neubau 

(ca. 850 qm) zu planen und entsprechende Umsetzungsvorschläge vorzulegen. 

  

 





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0014/2019 

 

Verleihung eines Kreisheimat-Preises 

 

Beratungsfolge: 

03.05.2018 Kreistag 

14.05.2019 Ausschuss für Kultur, Partnerschaft und Tourismus 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: 1.000 € (Sachkosten) 

 

Leitbildrelevanz: 09. 

 

Inklusionsrelevanz: ja  

 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bekanntlich das Programm zur Heimatförderung „Heimat. 

Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ aufgelegt. Am 

11.10.2018 fand die letztjährige Kreiskulturkonferenz statt, die dem Thema Heimatförderung 

gewidmet war. Dadurch und durch die Medien konnte das Förderprogramm des Landes einer 

breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.  

 

Durch das Förderprogramm werden neben den Förderelementen Heimat-Scheck, Heimat-

Fonds, Heimat-Werkstatt und Heimat-Zeugnis für den Zeitraum 2019 bis 2022 auch Preisgel-

der für die Auslobung von Heimat-Preisen gefördert. Gemäß der „Richtlinie über die Gewäh-

rung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms Heimat-Preis“ vom 25.07.2018 

fördert das Land Nordrhein-Westfalen durch Übernahme der Preisgelder die Auslobung und 

Verleihung von Heimat-Preisen. Die Zuweisung für die Finanzierung der Preisgelder liegt für 

Kreise bei 10.000,00 €. Mit dem Heimat-Preis werden Engagement und nachahmenswerte 

Praxisbeispiele im Bereich Heimat gewürdigt. Gefördert werden Heimat-Preise, die auf der 

Grundlage eines Rats- oder Kreistagsbeschlusses ausgelobt werden. Die Verleihung ist vor 

dem 31.12. des Haushaltsjahres durchzuführen. Die Preisträger sind zudem verpflichtet, sich 

anschließend dem Wettbewerb auf Landesebene zu stellen. Aufwendungen für Organisation 

und Verleihung sind nicht förderfähig. Die Fördersumme ist somit ausschließlich für Preis-

gelder einsetzbar. Der Heimat-Preis kann als einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskatego-

rien oder -abstufungen verliehen werden.  

 

Es ist vorgesehen, das Preisgeld für den Heimatpreis des Kreises Heinsberg mit folgender 

Staffelung zu vergeben: 

 

1. Platz 5.000,00 € 

2. Platz 3.000,00 € 

3. Platz 2.000,00 € 
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Nach den o. g. Richtlinien hat der jeweilige Gremienbeschluss die Preiskriterien festzulegen. 

Sofern die Landesregierung einen Schwerpunkt benennt, ist dieser angemessen zu berücksich-

tigen. Für das Jahr 2019 wird durch das Land kein Schwerpunkt vorgegeben, sodass die 

Preiskriterien für das Jahr 2019 in eigener Zuständigkeit festzulegen sind. Der Preisvergabe 

könnten folgende Preiskriterien zu Grunde gelegt werden: 

 

o Beitrag zur Erhaltung von Traditionen, zur Pflege des Brauchtums und zur Erhaltung und 

Stärkung des lokalen sowie regionalen Erbes im Kreis Heinsberg, 

o Beitrag zur Bewahrung und Stärkung der lokalen und regionalen Identität im Kreis 

Heinsberg, 

o Beitrag zur Bewahrung und Stärkung der Verwurzelung von Menschen im Kreis Heins-

berg,  

o Beitrag zur Bewahrung und Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenhalts im Kreis 

Heinsberg. 

 

Die Preiskriterien sollten gewichtet werden, Punkte könnten vergeben werden für  

 

- Nachhaltigkeit, 

- persönliches Engagement, 

- Größe des Adressatenkreises (generationsübergreifend), 

- Inklusion, 

- Integration, 

- Ökologie, 

- Innovationsgehalt. 

 

Das Verfahren zur Teilnahme an der Auslobung des Heimat-Preises ist vom Land nicht vor-

gegeben. Denkbar wäre folgendes Vergabeverfahren: 

 

1. Veröffentlichung der Initiative des Kreises über die Medien und Aufruf zur Bewerbung 

aus Eigeninitiative mittels Bewerbungsvordruck, 

2. Festlegung einer Bewerbungsfrist (Ausschlussfrist), 

3. Einberufen einer Jury. 

 

Die Zusammensetzung der Jury aus folgenden Mitgliedern wird vorgeschlagen: 

 

1. Landrat (Vorsitzender), 

2. Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Partnerschaft und Tourismus des Kreises 

Heinsberg, 

3. darüber hinaus je Kreistagsfraktion ein benanntes Mitglied. 

 

Bedarfsorientiert kann der Landrat weitere Personen beratend hinzuziehen. Das Amt für Bil-

dung und Kultur wird die Jury verwaltungsfachlich begleiten. 

 

Die Heimatvereine im Kreis Heinsberg wurden bei der Aufstellung der vorgenannten Rege-

lungen beteiligt. Ein Entwurf der „Richtlinien zur Verleihung eines Heimat-Preises durch den 

Kreis Heinsberg“ ist der Einladung zur Sitzung des Ausschusses für Kultur, Partnerschaft und 

Tourismus zur Kenntnisnahme beigefügt. 
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreis Heinsberg verleiht ab 2019 einen Kreisheimat-Preis entsprechend der der Einla-

dung zur Sitzung des Ausschusses für Kultur, Partnerschaft und Tourismus als Anlage beige-

fügten Richtlinien.  

 

Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Förderung durch das Ministe-

rium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

   

 





Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0042/2019 

 

Änderung der Entgeltordnung der Volkshochschule 

 

Beratungsfolge: 

28.05.2019 Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: Mehreinnahmen: ca. 35.500 € 

 

Leitbildrelevanz: 05. 

 

Inklusionsrelevanz: ja  

 

 

Die Volkshochschule des Kreises Heinsberg erhebt – von einigen wenigen Ausnahmen abge-

sehen – für Weiterbildungsmaßnahmen von den Teilnehmenden ein Entgelt. Die Höhe des 

Entgeltes wird in der Entgeltordnung festgelegt. Mit Blick auf die Notwendigkeit der Erhö-

hung der Honorare der Kursleitungen, das im Vergleich insgesamt niedrige Niveau des von 

der hiesigen Volkshochschule erhobenen Entgeltes (siehe Anlage zur Einladung der Sitzung 

des Kuratoriums der Anton-Heinen-Volkshochschule) sowie die allgemeinen Kostensteige-

rungen in den letzten Jahren sollte ab Weiterbildungsjahr 2019/2020 eine Entgeltanpassung 

vorgenommen werden.  

 

Die Entgelte der Volkshochschule des Kreises Heinsberg haben sich in der Vergangenheit wie 

folgt entwickelt: 

 

ab 2001/2002  1,28 € (2,50 DM) 

ab 2002/2003  1,30 € 

ab 2004/2005  1,40 € 

ab 2006/2007  1,50 € 

ab 2009/2010  1,60 € 

ab 2011/2012  1,70 € 

ab 2013/2014  1,80 € 

seit 2015/2016 1,95 € 

 

Es erscheint angemessen und notwendig, das Regelentgelt ab dem Weiterbildungsjahr 

2019/2020 um 0,15 € auf 2,10 €/Unterrichtsstunde zu erhöhen. Bei dieser Entgelthöhe wäre 

auch bei einer Erhöhung der Honorare in der vorgeschlagenen Form, der Mindestteilnehmer-

zahl von 10 Personen sowie des vor einigen Jahren eingeführten „Kleingruppentarifs“ für 

Veranstaltungen mit geringeren Teilnehmerzahlen weiterhin eine mehr als Honorarkostende-

ckung je Kurs sichergestellt.  

 

Für Vorträge wird derzeit ein Entgelt von 3,50 € erhoben. Die letzte Erhöhung fand mit Wir-

kung vom Weiterbildungsjahr 2015/2016 statt. Daher sollte ab 2019/2020 das Entgelt für 

Vorträge von 3,50 € auf 4,00 € erhöht werden. 
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Bei diesen moderaten Anhebungen der Entgelte sind größere Nachfragerückgänge nicht zu 

erwarten. 

 

Die Volkshochschule des Kreises Heinsberg wird auch nach der Erhöhung im Vergleich zu 

anderen Volkshochschulen der Region und des Landes niedrige und damit bürger- und kun-

denfreundliche Entgelte erheben. Die Gesamtmehreinnahmen der vorgeschlagenen Entgelter-

höhungen werden vollständig zur Erhöhung der Honorare der Kursleiterinnen und Kursleiter 

verwandt.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Entgeltordnung für die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg wird wie 

folgt geändert (Änderungen sind durch Unterstreichung kenntlich gemacht): 

 

„2.1 Für Kurse und Arbeitsgemeinschaften beträgt das Entgelt 2,10 € je Unterrichts-

stunde…   

 

2.2 Für Vorträge wird ein Regelentgelt von 4,00 € erhoben. 

 

… 

 

4. Diese Entgeltordnung tritt mit Beginn des Arbeitsjahres 2019/2020 in Kraft.“ 

  

  

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0082/2019 

 

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 

NRW) 

 

Beratungsfolge: 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: siehe Anlage 

 

Leitbildrelevanz: nein 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW (alt: § 22 Abs. 4 GemHVO NRW) ist dem Kreistag eine 

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis-

plan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.  

 

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 79 GO NRW der Grundsatz der Jähr-

lichkeit. Der Haushaltsplan hat danach im Ergebnisplan die im Haushaltsjahr durch die Erfül-

lung der Aufgaben entstehenden Aufwendungen und entsprechend im Finanzplan die zu leis-

tenden Auszahlungen auszuweisen. Mit dem Ende des Haushaltsjahres entfällt die Ermächti-

gung, aus den Haushaltspositionen heraus noch Aufwendungen entstehen zu lassen oder Aus-

zahlungen zu leisten. Die Ermächtigungsübertragung durchbricht den Grundsatz dieser zeitli-

chen Bindung. 

 

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes lässt sich nicht immer mit Gewissheit vorausblicken, 

ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus 

erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden 

können. Die zügige Durchführung solcher Vorhaben könnte gefährdet werden, wenn zur wei-

teren Inanspruchnahme der Ermächtigungen diese erst neu im Haushaltsplan veranschlagt 

werden müssten. 

 

Durch § 22 KomHVO ist daher die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Aus-

zahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirt-

schaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.  

 

Die Ermächtigungsübertragungen belasten wirtschaftlich das neue Haushaltsjahr. Die vorge-

sehenen Ermächtigungsübertragungen erfolgen im Jahresabschluss. Bei einer Übertragung 

führen sie daher zu einer unmittelbaren Veränderung der betroffenen Haushaltspositionen im 

Ergebnis- bzw. Finanzplan 2019, der vom Kreistag beschlossen worden ist. 
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Im Aufwandsbereich wurden im Jahresabschluss 2018 insgesamt Ermächtigungs-

übertragungen in Höhe von 570.485,22 € festgesetzt. Wirtschaftlich wird das Haushaltsjahr 

2019 belastet, indem der Ressourcenverbrauch tatsächlich stattfindet. Die Übertragungen be-

wirken eine unmittelbare Veränderung der Haushaltspositionen im Ergebnis- und Finanzplan 

des Jahres 2019 (Planfortschreibung). Des Weiteren wurden Ermächtigungsübertragungen für 

Baumaßnahmen und andere Investitionen in Höhe von 11.763.010,83 € gebildet. Diese im 

Haushaltsjahr 2018 nicht verbrauchten, aber noch benötigten Haushaltsmittel führen im Rah-

men der Planfortschreibung zu Erhöhungen der Haushaltspositionen des Finanzplanes im 

Haushaltsjahr 2019. Die Auszahlungen auf Grundlage der übertragenen Ermächtigungen flie-

ßen zusätzlich in die Finanzrechnung 2019 ein. Gleichzeitig ergibt sich durch die im Haus-

haltsjahr 2018 erfolgte Veranschlagung und Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ein 

entsprechend verbessertes Finanzrechnungsergebnis 2018. 

 

Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 86 GO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgen-

den Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffent-

lich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 

Eine Gesamtübersicht der übertragenen Ermächtigungen mit den entsprechenden Begründun-

gen ist als Anlage der Einladung zur Sitzung des Kreisausschusses beigefügt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen werden zur Kenntnis genommen.     

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0085/2019 

 

Änderung der Maßnahmenliste zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-

gesetzes im Bereich der Kreisstraßen 

 

Beratungsfolge: 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja  (voraussichtliche Mehrerträge 88.200 €) 

 

Leitbildrelevanz: 10. 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Der Kreistag gab in seiner Sitzung am 03.03.2016 seine Zustimmung zu den von der Verwal-

tung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsge-

setzes (KInvFG) und zur Verwendung der bewilligten Fördermittel. Die beschlossene Maß-

nahmenliste wurde unter Berücksichtigung des konkreten Bedarfs erstellt, d.h. Maßnahmen, 

die ohnehin zur Umsetzung vorgesehen waren, sollten – sofern förderfähig – durch das KIn-

vFG gefördert werden, um eine Entlastung für den Kreishaushalt zu erwirken. 

 

Da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung die Ausgestaltung der Förderbestimmungen im Be-

reich Straßenbau (Lärmsanierung, Luftreinhaltung etc.) noch nicht abschließend geregelt war, 

wurden für diesen Förderbereich Reservemaßnahmen vorgesehen, die im Falle einer Förder-

schädlichkeit der priorisierten Maßnahmen ersatzweise zur Umsetzung herangezogen werden 

sollten.  

 

Im weiteren Verlauf der Programmumsetzung wurde bekannt, dass Lärmsanierungsmaßnah-

men eine Länge von mindestens 500 m aufweisen müssen, um den Förderbedingungen zu 

entsprechen. Eine Förderung der vorgesehenen Maßnahmen K 34 „Roermonder Straße“ und 

K 29 „Hohenbuscher Str.“  wurde hierdurch ausgeschlossen. Ersatzweise wurden die (Reser-

ve-)Maßnahmen K 4 „Selstener Straße“ und K 2 „Hauptstraße“ umgesetzt.  

 

Darüber hinaus folgte aus den konkretisierten Förderrichtlinien, dass die Vorhaben „Neubau 

eines Rad-/Gehweges an der K 27“ und „Neubau eines Kreisverkehrsplatzes an der K 27“  

nicht dem Bereich Luftreinhaltung zugeordnet werden können und somit nicht nach dem 

KInvFG förderfähig sind.  

 

Ebenfalls ergab sich aus den Förderrichtlinien, dass die Maßnahme „barrierefreie Umgestal-

tung von Kreisverkehren an Kreisstraßen“ nicht unter den Voraussetzungen des Förderbe-

reichs „Städtebau“ subsumierbar sind.  

 

Für die Lärmsanierungsmaßnahme K 11 „Dammstraße“ ist nach Rücksprache mit der Be-

zirksregierung Köln eine Förderung über das KInvFG nicht möglich.   
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Da die am 03.03.2016 beschlossene Maßnahmenliste keine weiteren Vorhaben im Straßenbau 

vorsieht, hat die Verwaltung geprüft, ob weitere Maßnahmen für eine Förderung durch das 

KInvFG in Frage kommen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Deckensanierung der K 5 OD 

Porselen im Teilergebnisplan 1201 vorgesehen. Eine Prüfung nach den aktuellen Förderricht-

linien hat ergeben, dass diese Maßnahme als förderfähig  (Lärmsanierung) eingestuft werden 

kann. Sowohl die Streckenlänge von 850 m als auch die erforderliche Lärmminderung von 

mindestens 2 dB(A) können erreicht werden. Mit einer Verkehrslärmzunahme an anderer 

Stelle ist nicht zu rechnen. Weiterhin ist die Maßnahme mit dem Förderbudget des Bereichs 

Straßenbau vereinbar. Die Förderung nach dem KInvFG beläuft sich auf rd. 88.200 € (90 % 

der förderfähigen Kosten).  

 

In einer kurzen Diskussion in der Sitzung des Kreisausschusses erläutert Fraktionsvorsitzen-

der Lenzen (FDP) die Frage der Förderfähigkeit der Maßnahmen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Kreistag stimmt der Förderung der Deckensanierung der K 5 OD Porselen aus dem 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zu. 

 

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0076/2019 

 

Örtliche Planung 2019 - 2022 -Verbindliche Bedarfsplanung des Kreises Heinsberg- 

gemäß § 7 Abs. 6 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (3. Aktualisierung 

der verbindlichen Planung) 

 

Beratungsfolge: 

16.05.2019 Ausschuss für Gesundheit und Soziales 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: können nicht beziffert werden 

 

Leitbildrelevanz: 1; 2 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 durch einstimmigen Beschluss die 2. Aktua-

lisierung der Pflegebedarfsplanung des Kreises Heinsberg für den Zeitraum 2017/18 - 2020 

bestätigt. 

 

Die örtliche Planung für eine verbindliche Pflegebedarfsplanung ist in § 7 des Alten- und 

Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG NRW) geregelt. 

Das APG NRW schreibt in § 7 Absatz 6 vor, dass, wenn die Planung nach § 7 Absatz  1 APG 

NRW Grundlage für eine verbindliche Entscheidung über eine bedarfsabhängige Förderung 

zusätzlicher teil- oder vollstationärer Pflegeeinrichtungen nach diesem Gesetz sein soll, diese 

jährlich nach Beratung in der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege durch Beschluss der 

Vertretungskörperschaft festzustellen (verbindliche Bedarfsplanung) und öffentlich bekannt 

zu machen ist.  

Die verbindliche Bedarfsplanung muss zukunftsorientiert einen Zeitraum von drei Jahren ab 

der Beschlussfassung umfassen und auf der Grundlage nachvollziehbarer Parameter darstel-

len, ob das Angebot an Pflegeeinrichtungen den örtlichen Bedarf abdeckt oder in welcher 

Höhe zur Bedarfsdeckung zusätzliche Kapazitäten erforderlich sind.  

Die der Sitzungsvorlage zur Einladung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales als An-

lage beigefügte örtliche Pflegebedarfsplanung 2019 - 2022  berücksichtigt die gesetzlich vor-

gegeben Anforderungen und vollzieht darin planungstechnisch den Schritt hin zur sozial-

raumdifferenzierten quantitativen Bedarfsbestimmung (Einzelergebnisse für den jeweiligen 

Sozialraum). 

Der Entwurf der örtlichen Planung 2019 - 2022 wird in der Kommunalen Konferenz Alter 

und Pflege des Kreises am 15. Mai 2019 vorgestellt werden. 

 

 

TOP Ö  9TOP Ö  9



2 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die gemäß § 7 Alten- und Pflegegesetz  Nordrhein-Westfalen aufgestellte 3. Aktualisierung 

der verbindlichen örtlichen Pflegebedarfsplanung 2019 - 2022 des Kreises Heinsberg wird 

beschlossen.   

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0091/2019 

 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Zuständig- 

keitsbereich des Kreisjugendamtes Heinsberg (Elternbeitragssatzung) vom 17.11.2016 

 

Beratungsfolge: 

21.05.2019 Jugendhilfeausschuss 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja 

 

Leitbildrelevanz: 1 und 2 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Eine Gesetzesänderung führt dazu, dass die Elternbeitragssatzung angepasst werden muss: 

 

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderta-

gesbetreuung vom 19.12.2018 wurde der § 90 (Pauschalierte Kostenbeteiligung) des SGB 

VIII so geändert, dass auf Antrag der Elternbeitrag zu erlassen ist, wenn Eltern oder Kin-

der eine der folgenden Leistungen beziehen: 

 

1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II 

2. Sozialhilfeleistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des SGB XII 

3. Leistungen nach den §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz 

4. Kinderzuschlag gem. § 6a Bundeskindergeldgesetz 

5. Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 

 

Dieser Gesetzesteil tritt mit dem 01.08.2019 (Beginn des Kindergartenjahres) in Kraft. 

 

Die Satzungsänderung ist der Einladung zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses als Anlage 

beigefügt. Ausschließlich der § 2 Abs. 4 wurde geändert. § 2 Abs. 5 entfällt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der vorgeschlagenen Satzungsänderung wird zugestimmt.   
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0099/2019 

 

Breitbandausbau im Kreis Heinsberg - Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 

zwischen dem Kreis Heinsberg und den kreisangehörigen Kommunen zur gebündelten 

Durchführung des geförderten kreisweiten Breitbandausbaus 

 

Beratungsfolge: 

04.06.2019 Kreisausschuss 

19.06.2019 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: ja, ergebniswirksam bis zu rd. 100.000 € 

 

Leitbildrelevanz: 08. 

 

Inklusionsrelevanz: nein 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Bundesregierung fördert deutschlandweit den Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze in 

den Regionen, in denen ein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau nicht durchgeführt werden 

wird. Ziel der Bundesregierung ist es, in diesen privatwirtschaftlich unzureichend erschlosse-

nen Gebieten Anreize für eine marktmäßige Erbringung zu setzen. Hierzu fördert die Bundes-

regierung mit finanziellen Mitteln lokale Projekte zum Aufbau einer zukunftsfähigen Netz-

struktur, die den Marktakteuren zu Gute kommt. Die Gebietskörperschaften koordinieren den 

Ausbau in diesen alleine durch den Markt unerschließbaren Gebieten, garantieren dem Bund 

gegenüber die Erreichung der Projektziele und stellen hierbei insbesondere einen diskriminie-

rungsfreien Zugang über die gesamte Projektlaufzeit sicher. Zur Erreichung dieses Ziels be-

dienen sie sich privatwirtschaftlicher Unternehmen, die sie in Ausschreibungen für die Aus-

bauprojekte auswählen. Nach Abschluss der Phase der staatlich unterstützten Marktinitiierung 

soll die Breitbandversorgung selbständig durch die Privatwirtschaft erfolgen. 

 

Bei der Förderung sollen Projekte in solchen Gebieten Vorrang erhalten, in denen ein privat-

wirtschaftlicher Ausbau bedingt durch besondere Erschwernisse besonders unwirtschaftlich 

ist. 

 

Zur Erreichung der genannten Förderziele hat das Bundesministerium für Verkehr und digita-

le Infrastruktur die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der 

Bundesrepublik Deutschland“ erlassen. Danach beträgt der Fördersatz pro Vorhaben grund-

sätzlich bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.  

 

In Ergänzung des Bundesprogramms hat das Land Nordrhein-Westfalen die Richtlinie des 

Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Un-

terstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ erlassen, wonach das 

Land die Breitbandförderung des Bundes durch eine weitere Förderung im Umfang von 

grundsätzlich bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben aufstockt. 
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Die Gesamtförderung durch Bund und Land umfasst demnach bis zu 90 Prozent der zuwen-

dungsfähigen Ausgaben. 

 

Der durch die Kommunen aufzubringende Eigenanteil liegt somit grundsätzlich nur bei 10 

Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Dabei kann der tatsächliche Eigenanteil im Rah-

men der Projektdurchführung hiervon abweichen; unter anderem wird dieser letztlich von der 

Höhe der anerkannten förderfähigen Wirtschaftlichkeitslücke und von den Ergebnissen des 

späteren Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens bestimmt. 

 

Vor der Beantragung von Fördermitteln haben Zuwendungsempfänger ein so genanntes 

Markterkundungsverfahren durchzuführen. Für den Kreis Heinsberg wurde ein derartiges 

Verfahren von der TÜV Rheinland Consulting GmbH im Auftrage der Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG) durchgeführt.  

 

Zusätzlich konnte zum 01.10.2018 aus dem Förderprogramm des Landes NRW für die Breit-

bandkoordination und die Erstellung von Next Generation Access Entwicklungskonzepten 

(NGA) die Stelle eines Breitbandkoordinators auf Kreisebene für drei Jahre besetzt werden. 

Im Rahmen einer Abordnung ist der Breitbandkoordinator bei der WFG tätig. 

 

In dem Markterkundungsverfahren sind diejenigen Gemeindeteile im Kreis Heinsberg ermit-

telt worden, die in absehbarer Zeit nicht eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. Förderfähig 

sind Gebiete mit einer Bandbreite von weniger als 30 Mbit/s im Download, welche nicht in-

nerhalb der nächsten drei Jahre von den Telekommunikationsunternehmen ausgebaut werden.  

 

Trotz der bestehenden sehr guten Versorgungsquote im Kreisgebiet zeigen die Ergebnisse der 

TÜV-Studie, dass noch 1,2 Prozent aller Adresspunkte im Kreis Heinsberg über einen An-

schluss verfügen, der dem Anspruch von mindestens 30 Mbits/s nicht entspricht und als un-

terversorgt gilt. Diese 1071 sogenannten „Weißen Flecken“, darunter auch 47 Schul- und 

zahlreiche Gewerbestandorte, liegen über alle zehn Kommunen verteilt.  

 

In den von der TÜV Rheinland Consulting berechneten Netzplanungsszenarien wurden zur 

Versorgung aller Weißer Flecken im Kreis, inklusive aller erforderlichen Schulstandorte und 

Gewerbegebiete, Investitionskosten in einer Größenordnung von rund 40 Millionen Euro 

veranschlagt. Dabei geht es um eine Gesamtlänge der Tiefbaustrecke von 483 Kilometern. 

 

50 Prozent der Ausbaukosten sollen über das Bundesförderprogramm und weitere 40 Prozent 

über das Landesförderprogramm finanziert werden. Der Eigenanteil der kreisangehörigen 

Kommunen läge grundsätzlich bei 10 Prozent. Kommunen, die sich im Haushaltssicherungs-

konzept oder im Haushaltssanierungsplan befinden, brauchen keinen Eigenanteil aufzubrin-

gen. 

 

Im Interesse einer kreisweiten erfolgreichen Bewerbung um entsprechende Fördermittel hat 

Herr Landrat Pusch in der am 28.03.2019 stattgefundenen Konferenz der Hauptverwaltungs-

beamten im Kreis Heinsberg die grundsätzliche Bereitschaft des Kreises erklärt, das Breit-

bandprojekt im Kreis Heinsberg gebündelt für alle kreisangehörigen Kommunen durchzufüh-

ren. Hierzu zählt sowohl das Beantragen der Fördermittel als auch – im Falle der Förderung – 

die nachfolgende Abwicklung und Umsetzung einschließlich der Durchführung des Vergabe-

verfahrens. Seitens der Hauptverwaltungsbeamten ist die Bereitschaft des Kreises grundsätz-

lich positiv aufgenommen worden. 

 

Entsprechend den Fördermodalitäten muss im Zeitpunkt der Antragstellung eine Kooperati-
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onsvereinbarung zwischen dem Kreis Heinsberg und den teilnehmenden kreisangehörigen 

Kommunen vorliegen, in der die Grundsätze der Zusammenarbeit näher geregelt werden. Der 

Entwurf einer entsprechenden Vereinbarung ist als Anlage der Einladung zur Sitzung des 

Kreisausschusses beigefügt. 

 

Bis zum Zeitpunkt der Antragstellung sollen alle kreisangehörigen Kommunen, die sich an 

der gebündelten Durchführung des geförderten Breitbandprojektes beteiligen wollen, eben-

falls die notwendigen Ratsbeschlüsse fassen. Im Idealfall beläuft sich die kreisweit für die 

teilnehmenden 10 Kommunen zu generierende Bundes- und Landesförderung auf rd.  

36 Mio. Euro.  

 

Nach erfolgter Beschlussfassung durch den Kreistag sowie der jeweiligen Räte zur Durchfüh-

rung des kreisweiten Breitbandprojektes durch den Kreis Heinsberg und zum Abschluss der 

entsprechenden Kooperationsvereinbarung wären damit die Voraussetzungen geschaffen, die 

entsprechenden Förderanträge fristgerecht bis zum 10.09.2019 – bis zu diesem Datum ist das 

o.g. Markterkundungsverfahren gültig - zu stellen. 

 

Mit der Bereitschaft zur Durchführung des Breitbandprojektes durch den Kreis Heinsberg ist 

auch dessen finanzielle Abwicklung über den Kreishaushalt verbunden. Entsprechend der 

weiteren Projektschritte (Vorliegen des Förderbescheids, Ausschreibung der technischen Be-

ratung, Ausschreibung der juristischen Beratung, Ausschreibung des Förderprojektes, Verga-

beverfahren und Vertragsabschluss) ist mit der eigentlichen Maßnahmendurchführung ab dem 

Haushaltsjahr 2020 zu rechnen. Dem entsprechend würden die relevanten Haushaltspositio-

nen im Haushaltsplan 2020 veranschlagt werden. Dabei wird die eigentliche Projektdurchfüh-

rung für den Kreis Heinsberg ergebnisneutral sein. Mit der gebündelten Antragstellung 

durch den Kreis Heinsberg wird dieser zum Zuwendungsempfänger, der dem Bund und dem 

Land gegenüber auch den 10%-igen Eigenanteil an dem Projekt nachzuweisen hat. Der Kreis 

Heinsberg wird also im Erfolgsfall 100 Prozent der Projektausgaben zu tragen haben. Dem 

stehen zunächst 90 Prozent Fördermittel aus der Bundes- und Landeszuwendung gegenüber. 

Hinsichtlich der verbleibenden Differenz sieht die mit den Kommunen zu schließende Koope-

rationsvereinbarung vor, dass diese dem Kreis Heinsberg anteilig durch die jeweilige Kom-

mune erstattet wird, so dass der Kreis Heinsberg im Ergebnis nicht belastet wird.  

 

Im Zuge der weiteren Projektrealisierung wird sich der Kreis Heinsberg zur Gewährleistung 

der Umsetzung des Breitbandprojektes eines externen Dienstleisters zur technischen und ju-

ristischen Beratung bedienen. Hierfür werden verteilt über die Jahre 2019 und 2020 Kosten 

im Umfang von voraussichtlich bis zu rd. 100.000 Euro anfallen. Hierzu sieht die Kooperati-

onsvereinbarung vor, dass diese Kosten durch den Kreis Heinsberg getragen werden. Soweit 

diese Kosten in 2019 entstehen, können die hierfür benötigten Mittel aus der Haushaltspositi-

on Produktgruppe 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung (ggf. auch überplanmäßig) bereit-

gestellt werden. Soweit die Mittel auf 2020 entfallen, können sie im Haushaltsplan 2020 ent-

sprechend veranschlagt werden. 

 

 

1. Beschlussvorschlag: 

 

Der Durchführung des Breitbandprojektes im Sinne einer Bündelungsfunktion für die 

kreisangehörigen Kommunen durch den Kreis Heinsberg sowie dem Abschluss einer ent-

sprechenden Kooperationsvereinbarung wird zugestimmt. Die Ermächtigung, etwaige re-

daktionelle Änderungen der Kooperationsvereinbarung vorzunehmen, wird ebenfalls er-

teilt. 
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2. Die mit der Projektdurchführung verbundenen Erträge und Aufwendungen sowie Einzah-

lungen und Auszahlungen sind im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 zu veran-

schlagen. 

 

3. Der Übernahme der Kosten für eine externe Projektbetreuung für die technische und juris-

tische Beratung wird zugestimmt.  

 

   

 



Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0101/2019 

 

Antrag der Fraktion Freie Wähler gem. § 5 GeschO betr. Initiative 

"Behindertenbeauftragter für den Kreis Heinsberg" 

 

Beratungsfolge: 

19.06.2019 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Sitzung des Kreistages am 19.06.2019 als Anlage beige-

fügten Antrag der Fraktion Freie Wähler vom 02.06.2019 verwiesen.  
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FRAKTION IM KREISTAG                                                                       KREIS HEINSBERG 
 
 
 
 
 
 
FW –Fraktion Kreis HS – Valkenburger Straße 45 – 52525 Heinsberg 

Vorsitzender: Walter Leo Schreinemacher – Langbroicher Straße 3 
52525 Heinsberg – Fon +49 172 7520094 

Email: walter-leo@schreinemacher.de   

Geschäftsstelle: Valkenburger Straße 345 - 52525 Heinsberg 
Fon +49 2452 131740 - Fax +49 2452 131745  

Email: fw-fraktion@kreis-heinsberg.de 
www.fw-kreis-heinsberg.de  

Kontoverbindung: Raiffeisenbank eG Heinsberg – IBAN DE22 3706 9412 3302 7370 10 – BIC GENODED1HRB 
c:\users\schreinemacher\fw ktf 11.06.20\anfragen und anträge\anträge eigene\2019\20190602 behindertenbeauftragter.doc 

 
An den 
Landrat des Kreises Heinsberg 
Stefan Pusch 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 
Per Mail an stefan.pusch@kreis-heinsberg.de     Nachrichtlich:  CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, Fraktion B90/Grüne 
und mit normaler Post!         FDP-Fraktion, Fraktion Die Linke, AfD-Fraktion, Kreisverwaltung 

          Heinsberg, 02. Juni 2019 

 

Antrag gem. Geschäftsordnung zur Initiative „Behindertenbeauftragter für den Kreis 
Heinsberg“ zur Beratung in der nächsten Kreistagssitzung 
 
 
Sehr geehrter Herr Pusch, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Behindertengleichstellungsgesetzt Nordrhein-Westfalen stellt in § 13 fest: 
 
"Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen, auch auf örtlicher Ebene, 
ist eine Aufgabe von wesentlicher Bedeutung sowohl für die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als auch für die 
selbstbestimmte und selbstständige Lebensführung, die Wahrnehmung der Menschen mit 
Behinderungen als Teil menschlicher Vielfalt sowie für den Schutz vor Diskriminierungen 
und Benachteiligungen. Das Nähere zur Wahrung der Belange von Menschen mit 
Behinderungen bestimmen die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Satzung." 
 
Bei der Kreisverwaltung Heinsberg gibt es unseres Wissens nach keinen 
Behindertenbeauftragten. 
 
Wir beantragen daher: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, alle Voraussetzungen zu schaffen, einen 
Behindertenbeauftragten für den Kreis Heinsberg zu benennen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt mit den Behindertenverbänden des Kreises 
Heinsberg abzuklären, ob Mitglieder dieser Verbände daran Interesse haben. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt mit den Kommunen, in der direkt angrenzenden 
Niederlande, zu klären, welche Zusammenarbeit zu diesem Thema möglich ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.        
Walter Leo Schreinemacher    
Fraktionsvorsitzender     
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0103/2019 

 

 

 

Beratungsfolge: 

19.06.2019 Kreistag 

 

 

Es wird auf den der Einladung zur Sitzung des Kreistages am 19.06.2019 als Anlage beige-

fügten Antrag der Fraktion Freie Wähler vom 03.06.2019 verwiesen.  
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FRAKTION IM KREISTAG                                                                       KREIS HEINSBERG 
 
 
 
 
 
 
FW –Fraktion Kreis HS – Valkenburger Straße 45 – 52525 Heinsberg 

Vorsitzender: Walter Leo Schreinemacher – Langbroicher Straße 3 
52525 Heinsberg – Fon +49 172 7520094 

Email: schreinemacher@fw-kreis-heinsberg.de  

Geschäftsstelle: Valkenburger Straße 45 - 52525 Heinsberg 
Fon +49 2452 131740 – Fax +49 2452 131745 

Mail fw-fraktion@kreis-heinsberg.de  

Kontoverbindung: Raiffeisenbank eG Heinsberg – IBAN DE 22 3706 9412 3302 7270 10 – BIC GENODED 1HRB 
c:\users\schreinemacher\fw ktf 11.06.20\anfragen und anträge\anträge eigene\2019\20190603 kreistag--ordnungspartnerschaften.doc 

 
An den 
Landrat des Kreises Heinsberg 
Herrn Stephan Pusch 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

Per Mail und mit normaler Post. 
Nachrichtlich: CDU-Fraktion / SPD-Fraktion / Fraktion B90/Grüne 

/ FDP-Fraktion/ Fraktion Die Linke / AfD-Fraktion / Kreisverwaltung 

Heinsberg, 03. Juni 2019 

 
Antrag zur möglichen Schaffung von Ordnungspartnerschaften 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
der Oberbergische Kreis hat gemeinsam mit seinen Kommunen eine Kooperationsvereinbarung 
mit den kreisangehörigen Kommunen zur Zusammenarbeit im Thema Sicherheit geschaffen. Hier 
wird die Arbeit der Ordnungsämter gemeinsam mit den Ordnungsbehörden des Kreises und der 
Kreispolizeibehörde herausgestellt. Vor allem werden Kommunen bei Veranstaltungen unterstützt, 
die bisher auf die Zuarbeit von privaten Ordnungs- und Sicherheitsfirmen angewiesen waren. 
Durch die Ordnungspartnerschaften entstehen Synergieeffekte für alle Beteiligten. Die 
Inanspruchnahme von Ordnungs- und Sicherheitsfirmen, die möglicherweise nicht über die 
fachlichen Grundlagen verfügen, die bei solchen Einsätzen notwendig sind, wird überflüssig. 

Weiteres zu dem Thema ist nachzulesen unter 
http://www.obk.de/cms200/aktuelles/pressemitteilungen/artikel/61581/index.shtml . 

 

Wir beantragen daher: 

 
1. Die Verwaltung des Kreises soll bei den kreiseigenen Kommunen und den 

dortigen Fachämtern das Interesse einer solchen Ordnungspartnerschaft 
anfragen. 

2. Die Verwaltung des Kreises soll beim Oberbergischen Kreis die bisherigen 
Erfahrungen mit der dort geschaffenen Ordnungspartnerschaft anfragen und 

einen Vertreter des Oberbergischen Kreises zu einem Informationsvortrag in 
eine Kreistagssitzung einladen. 

3. Die Verwaltung des Kreises soll klären, ob es weitere solcher 

Ordnungspartnerschaften in Deutschland gibt. 
4. Die Verwaltung des Kreises soll mit den Nachbarkommunen in den 

Niederlanden klären, ob es Interesse an einer Zusammenarbeit bei solchen 
Ordnungspartnerschaften gibt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
    
gez.   gez. 
Walter Leo Schreinemacher  Thomas Nelsbach 
Fraktionsvorsitzender  stv. Fraktionsvorsitzender 
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0111/2019 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gem. § 5 GeschO betr. "Klimaschutz ernst 

nehmen" 

 

Beratungsfolge: 

19.06.2019 Kreistag 

 

 

Es wird auf den als Anlage der Einladung zur Sitzung des Kreistages am 19.06.2019 beige-

fügten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 05.06.2019 sowie den Änderungsan-

trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.06.2019 verwiesen.  
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Kreistagsfraktion 

Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 

Tel. 02452/131730 
Fax 02452/131735 

 
Gruene-Fraktion@Kreis-Heinsberg.de 

www.gruene-kv-heinsberg.de 

 
 
 
 
 

 

Herrn Landrat 
Stephan Pusch 
 
im Hause 

 
7.6.19 

 
Fraktionen im Kreistag z. K. 

 

Änderungsantrag zu unserem Antrag vom 5.6.19 zur Beratung im Kreistag am 19.6.19 
Klimaschutz ernst nehmen 
 
Sehr geehrter Herr Pusch, 

 
durch die Flugreise des Kulturausschusses Ende Mai nach Edinburgh sind pro Person ca. 320 kg  CO2 

ausgestoßen worden. Durch die Ausgleichszahlung von 10 Euro p.P. an die Kompensations-Organisation 
atmosfair, die die Verwaltung auf unsere Nachfrage hin im Anschluss an die Reise getätigt hat, kann dieser 
Ausstoß durch Investitionen in Klimaschutzprojekte effektiv ausgeglichen werden. Wir begrüßen das 
ausdrücklich und freuen uns über die schnelle Reaktion der Verwaltung – auch wenn uns bewusst ist, dass 
Kompensation nur die zweitbeste Lösung ist anstelle von Vermeidung. 
Um sicherzustellen, dass auch künftig dienstliche Flugreisen, wenn sie denn nicht durch klimafreundlichere 
Verkehrsmittel ersetzt werden können, routinemäßig auf diese Weise ausgeglichen werden und der jetzt 
erbrachte Ausgleich keine Einzelmaßnahme bleibt, beantragen wir: 
 

Der Kreis wird künftig bei allen dienstlichen Flugreisen einen entsprechenden Ausgleich für den dadurch 
entstandenen CO2 -Ausstoß leisten, sei es über atmosfair oder eine vergleichbare Organisation. 
Die Möglichkeiten dazu wird die Verwaltung in der nächsten Umweltausschusssitzung  bzw. 
Kreisausschusssitzung vorstellen. 
 
Begründung: 

Eine Flugreise ohne entsprechenden Ausgleich ist angesichts der immer stärker erkennbar werdenden 
Bedrohung durch den Klimawandel nicht mehr zeitgemäß. Die öffentliche Hand hat die Möglichkeit, hier 
Vorbild zu sein und bei sinnvollen Möglichkeiten, die auch Bürgerinnen und Bürger ergreifen können, 
voranzugehen. Zugleich kann damit die notwendige Sensibilisierung für das Thema verstärkt werden.  
Das Klimaschutzkonzept, mit dem sich der Kreis zu verstärkter Klimaschutzpolitik verpflichtet hat, kann so an 
einem wichtigen Punkt konkret umgesetzt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

      
Maria Sprenger        Sofia Tillmanns 

Fraktionsvorsitzende       Fraktionsgeschäftsführerin/ 
         Kreistagsabgeordnete  
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Kreistagsfraktion 
Valkenburger Straße 45 

52525 Heinsberg 
Tel. 02452/131730 
Fax 02452/131735 

 
Gruene-Fraktion@Kreis-Heinsberg.de 

www.gruene-kv-heinsberg.de 

 
 

 

 

 

 

Herrn Landrat 

Stephan Pusch 

 

im Hause 

 

5.6.19 

 

Fraktionen im Kreistag z. K. 

 

Antrag nach § 5 GeschO zur Beratung im Kreistag am 19.6.19 

Klimaschutz ernst nehmen 

 

Sehr geehrter Herr Pusch, 

 

wir bitten, folgenden Beschlussvorschlag  in der Kreistagssitzung am 19.6.19 zu beraten und zu beschließen: 

 

Den CO2 -Ausstoß für den Hin- und Rückflug  (30.5. bis  2.6.19)  nach Edinburgh für die Mitglieder des 

Kulturausschusses inkl. Verwaltungsvertreter*innen kompensiert der Kreis, in dem er  bei atmosfair einen 

Betrag von 10 Euro pro Person einzahlt,  um ökologische Projekte zu fördern. 

Zukünftig wird der Kreis bei allen dienstlichen Flügen einen entsprechenden  Ausgleich für den CO2  -Ausstoß 

leisten.  

Neben atmosfair gibt es weitere Möglichkeiten der  CO2 -Kompensierung.  Die unterschiedlichen 

Möglichkeiten wird die Verwaltung in der nächsten Umweltausschusssitzung vorstellen. 

 

Begründung: 

Der Kreis hat sich in seinem Klimaschutzkonzept verpflichtet, die Bundesregierung in ihrer Klimaschutzpolitik 

zu unterstützen und einen  Beitrag zur CO2 -Reduzierung zu leisten. Er möchte die Bürgerinnen und Bürger 

mit einbeziehen und deren Ideen und Vorschläge aufgreifen. 

Neben der Forderung aus der Bevölkerung, überhaupt nicht mehr zu fliegen, könnte, wenn es unvermeidbar ist, 

eine Möglichkeit sein, den CO2  -Ausstoß von Flügen auszugleichen.  Atmosfair bietet diese Möglichkeit.  

Wenn man von insgesamt 20 Teilnehmenden des Kulturausschusses und Vertreter*innen der Verwaltung 

ausgeht, würde dies einen Betrag von 200 Euro ausmachen. 

  

Auf der Homepage https://www.atmosfair.de  kann anhand der Flugdaten und Personenzahl der Ausstoß 

ausgerechnet werden und welcher Betrag für einen Ausgleich notwendig ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

      
Maria Sprenger        Sofia Tillmanns 

Fraktionsvorsitzende       Fraktionsgeschäftsführerin/ 

         Kreistagsabgeordnete  
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Erläuterungen 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Sitzung: öffentlich Vorlage: 0104/2019 

 

Resolution der Fraktion Die Linke gem. § 5 GeschO betr. "Aberkennung der 

Gemeinnützigkeit der VVN-BdA" 

 

Beratungsfolge: 

19.06.2019 Kreistag 

 

 

Es wird auf das der Einladung zur Sitzung des Kreistages am 19.06.2019 beigefügte Schrei-

ben der Fraktion Die Linke vom 04.06.2019 verwiesen.  
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Fraktion DIE LiNKE im Kreistag Heinsberg 1 von 2 
Fraktionsvorsitzende 
Silke Otten 

Stv. Fraktionsvorsitzender 
Ullrich Wiehagen 

Kreissparkasse Heinsberg 
140 196 7037 BLZ 312 512 20 

       Valkenburger Straße 45 
D-52525 Heinsberg 

 

DIE LINKE im Kreistag Heinsberg *  52523 Heinsberg 
linksfraktion@kreis-heinsberg.de 

Kreishaus 

Valkenburgerstraße 45 

52525 Heinsberg 

 

+49 02452 13-1760 

 

Fraktionen im Kreistag zur Kenntnis 
 

 

Herrn Landrat 

Stephan Pusch 

Im Hause 

           Heinsberg, 04.06.2019 

 

Aberkennung der Gemeinnützigkeit des VVN-BdA  

Sehr geehrter Herr Landrat, 

die o.g. Fraktionen bringen nachfolgende Resolution zum Beschluss durch den Kreistag Heinsberg ein: 

Wie von der Organisation sowie einem Teil der Presse zu erfahren war, soll der Vereinigung der Verfolgten 

des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) die Gemeinnützigkeit entzogen werden. Damit wird die 

Organisation mittels der massiven Beschränkungen ihrer finanziellen Mittel in ihren Wirkungsmöglichkeiten 

behindert. Überdies erleiden das öffentliche Bild der VVN-BdA und die der Organisation entgegengebrachte 

Wertschätzung Schaden. 

In der VVN-BdA sind, soweit es ihr hohes Alter erlaubt, die letzten überlebenden Opfer des 

nationssozialistischen Regimes aktiv. Menschen jüngerer Jahrgänge sichern das Bewahren und Weitergeben 

der schrecklichen Erfahrungen.  

Seit geraumer Zeit treten auch in Heinsberg und Umgebung geschichtsleugnende und den 

Nationalsozialismus verherrlichende Kräfte offensiv auf, aber auch gerade Jugendliche werden mit 

rechtsradikalem Gedankengut infiltriert,  so zum Beispiel durch das Syndikat 52. Der Kreis Heinsberg legt 

größten Wert darauf, dass die Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft Teil eines kollektiven 

gesellschaftlichen Gedächtnisses bleibt. Er hat keinerlei Verständnis für eine Maßnahme, die die 

demokratische und humane Erinnerungskultur unseres Kreises beschädigt. 
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Kreissparkasse Heinsberg 
140 196 7037 BLZ 312 512 20 

       Valkenburger Straße 45 
D-52525 Heinsberg 

 

Mitglieder der Landesregierung, die unseren Kreis aus eigenem Wirken kennen, bitte wir ausdrücklich, sich 

in diesem unserem Sinne einzubringen. Der Kreis Heinsberg fordert die Landesregierung auf, alle 

Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Gemeinnützigkeit für die VVN-BdA beizubehalten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Fraktion DIE LINKE im Kreis Heinsberg 

Silke Otten 

Silke Otten  gez. Ullrich Wiehagen 
Fraktionsvorsitzende  Stellvertr. Fraktionsvorsitzender  
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